
(Abnahmemengen bis 30.000 kWh/Jahr in Niederspannung)

KUNDE/AUFTRAGGEBER

LAUFZEIT & AUFTRAGSERTEILUNG

PREISE� GÜLTIG AB 01.01.2026

Jahresverbrauch Grundpreis 
€/Jahr

Arbeitspreis
ct/kWh

kWh netto brutto netto brutto

bis 4.500 kWh 134,28 159,79 22,20 26,42

4.501-30.000 kWh 194,28 231,19 22,17 26,38

In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer (zzt. 19 %) enthalten, 
zzgl. der Entgelte für Messservice des jeweiligen Messstellenbe-
treibers.

Laufzeit

Der Vertrag hat eine Grundlaufzeit von einem Monat. Er verlängert sich um jeweils einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist 
von einem Monat vor Ablauf der Vertragsdauer schriftlich gekündigt wird. Der Bezug des Produkts TuWatt basiert auf einer 
zyklischen Fernmessung, Datenübertragung und Datenverarbeitung. Zur Abrechnung kommt der für den Kunden jeweils 
günstigere Preis (Bestabrechnung).

Auftragserteilung

Ich beauftrage die Stadtwerke Norderstedt, zu den beigefügten Allgemeinen Vertragsbedingungen für Stromlieferung in Nie-
derspannung der Stadtwerke Norderstedt in der Fassung vom 15.11.2021 die oben genannte Verbrauchsstelle mit Strom zu 
beliefern. Gleichzeitig bevollmächtige ich die Stadtwerke Norderstedt, den  für die Verbrauchsstelle eventuell bestehenden 
Stromliefervertrag zu kündigen und die für die Stromlieferung erforderlichen Verträge mit dem zuständigen Netzbetreiber 
zu schließen. Der Lieferantenwechsel erfolgt zügig und ist für mich kostenfrei.
Mir ist bekannt, dass die Abwicklung eines Lieferantenwechsels bis zu sechs Wochen benötigt und die Stadtwerke Norder-
stedt keine Verantwortung für eine Verzögerung des Lieferbeginns übernehmen können, wenn der Vertrag nicht rechtzeitig 
vor einem möglichen Kündigungstermin dort eingegangen ist. 

keinen Strom

Ich beziehe bisher für die Verbrauchstelle

Strom von den Stadtwerken Norderstedt

Strom von:

PRIVATKUNDEN-SONDERVERTRAG

BISHERIGE STROMVERSORGUNG
(Bitte ankreuzen und/oder eintragen)

Frau Herr Firma
(nur ausfüllen, wenn abweichend von o.g. Adresse)

T T M M J J J J

Geburtsdatum 
(bei Privatkunden; Verbrau-
cher i.S.v. § 13 BGB)

Registergericht/-nummer 
(bei Firmenkunden; Unterneh-
men i.S.v. § 14 BGB)

Straße Hausnummer

Straße, Hausnummer

Nachname, Vorname

Telefon (Freiw. Angabe für evt. Rückfragen z. Vertragsverhältnis)

PLZ Ort

E-Mail (Freiw. Angabe für evt. Rückfragen z. Vertragsverhältnis)
ANGABE ERFORDERLICH BEI ONLINE-RECHNUNG (S. 2)

Kundennummer:

(falls bereits Kunde)

Fortsetzung auf Seite 2

PLZ Ort

Ort Datum Unterschrift Kunde/Auftraggeber

wilhelm.tel-Haus-
anschluss ist vorhanden

wilhelm.tel-Kundennummer

VERBRAUCHSSTELLE

(Wenn möglich mit angeben, beschleunigt die Verarbeitung)

MARKTLOKATIONS-ID (MaLo-ID)

TuWatt

Kündigung von meinem 
bisherigen Lieferanten 
schriftlich bestätigt zum: T T M M J J

(Bitte ankreuzen und/oder eintragen)

nächstmöglicher Termin

T T M M J Jgewünschter Lieferbeginn:

GEWÜNSCHTER STROMLIEFERBEGINN

ÖKO-STROM
100%  REGIONAL!
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PRIVATKUNDEN-SONDERVERTRAG

TuWatt
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Kunde/Auftraggeber: Nachname, Vorname

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden: 

Brief:	 Stadtwerke Norderstedt	 Fax: 	 040 52104-117
		  Heidbergstraße 101 - 111	 E-Mail:	 servicecenter@stadtwerke-norderstedt.de
		  22846 Norderstedt

Art der Rechnungszusendung 
(Bitte ankreuzen)
�

	 Ich möchte die bisherige Abrechnungsweise mit jährlicher Papierrechnung und monatlichen Abschlags-
beträgen beibehalten.

oder

	 Ich möchte meine Stromabrechnung monatlich als papierlose Onlinerechnung mit centgenauer Abrech-
nung und Zugang zu meiner Verbrauchsübersicht im Online-Kundenportal erhalten (E-Mail-Adresse er-
forderlich). Bitte stellen Sie meinen „TuWatt“-Vertrag auf die monatliche Abrechnung um, wenn die tech-
nischen Voraussetzungen (Smart-Meter-Zähler und Kommunikationsverbindung zum wilhelm.tel-Netz) an 
meiner Verbrauchsstelle verfügbar werden. Für eine von mir gewünschte, vorzeitige Zurverfügungstellung 
dieser Messeinrichtung bin ich bereit, einmalig 100 Euro zu bezahlen. Bis zur Fertigstellung des fernaus-
lesbaren Messsystems erfolgt die Abrechnung wie bisher per jährlicher Online- oder Papierrechnung mit 
monatlichen Abschlagsbeträgen.

Widerrufsbelehrung/Einwilligung Datenerhebung und -verarbeitung
Die in Ziffer 8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen für Stromlieferungen in Niederspannung enthaltene Wi-
derrufsbelehrung sowie die ANLAGE DATENSCHUTZ habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Mit meiner 
Unterschrift willige ich ein, dass meine Daten zu den dort genannten Zwecken erhoben und verarbeitet werden. 

Einwilligung Werbung/Newsletter  �
(Bitte ankreuzen)

 	 Werbung: Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Stadtwerke Norderstedt meine personenbezogenen 
Daten im Rahmen der bestehenden Kundenbeziehung für die postalische Versendung von Produkt- und 
Kundeninformationen verwenden darf und ich das Recht habe, dieser Verwendung jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft zu widersprechen. Außerdem werden die Stadtwerke Norderstedt mich in jedem solcher 
Anschreiben auf dieses Widerspruchsrecht nochmals gesondert hinweisen.

 	 Newsletter: Ich möchte Wissenswertes aus Norderstedt und wertvolle Infos zu den Produkten der Stadt-
werke Norderstedt, Energie und Digitales per E-Mail erhalten und melde mich hiermit zum Netz+Werk-
Newsletter an. Der Newsletter ist kostenfrei, unverbindlich und jederzeit durch Widerruf oder einfach per 
Klick im Newsletterfuß kündbar.

Ort	 Datum Unterschrift Kunde/Auftraggeber

Ort	 Datum Unterschrift Kunde/Auftraggeber



Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Text das generische Mas-
kulinum verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen be-
ziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Ge-
schlechter.

1. Vertragsabschluss 

1.1. Der Vertrag wird zu dem in der Auftragsbestätigung (Annahme) 
von den Stadtwerken Norderstedt genannten Datum wirksam, spä-
testens aber nach Durchführung des Lieferantenwechsels nach § 
20a EnWG mit Lieferbeginn. Der Lieferantenwechsel darf drei Wo-
chen, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Zugangs der Anmeldung zur 
Netznutzung durch die Stadtwerke Norderstedt bei dem Netzbe-
treiber, an dessen Netz die Entnahmestelle angeschlossen ist, nicht 
überschreiten.
1.2. Beim Online-Vertragsabschluss werden die Stadtwerke Norder-
stedt ausschließlich über die Internetseite der Stadtwerke Norder-
stedt beauftragt. Der Vertragstext wird nach Vertragsschluss von 
den Stadtwerken Norderstedt gespeichert und ist im Kundenportal 
einsehbar. Die Kommunikation erfolgt in diesem Fall grundsätzlich 
über das Kundenportal oder per E-Mail. Eine Verschlüsselung der E-
Mails erfolgt nicht.
1.3. Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird rechne-
risch ermittelt, sofern keine abgelesenen Daten vorliegen.
1.4. Der Kunde zeigt den Stadtwerke Norderstedt unter Mitteilung 
der neuen Anschrift einen Umzug spätestens acht Wochen vor dem 
Umzugstermin in Textform an. Die Vertragsparteien sind im Falle 
eines Wohnsitzwechsels des Kunden berechtigt, den Vertrag mit 
einer Frist von sechs Wochen zum Umzugstermin oder bei verspä-
teter Umzugsanzeige mit einer Frist von sechs Wochen zu einem 
späteren Zeitpunkt zu kündigen. Im Falle einer Kündigung durch 
den Kunden gilt dies nicht, wenn die Stadtwerke Norderstedt dem 
Kunden binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung in Textform 
eine Fortsetzung des Liefervertrages an dem neuem Wohnsitz zu 
den bisherigen Vertragsbedingungen anbieten und die Belieferung 
an der neuen Entnahmestelle möglich ist. Die Kündigung bedarf der 
Textform.
1.5. Nur Tarif TuWatt+: Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr 
und muss von Seiten des Kunden aktiv durch Vorlage des Elektro-
auto-Nachweises verlängert werden.

2. Preise und Preisanpassung

2.1. Der Vertragspreis setzt sich aus einem verbrauchsabhängigen 
Arbeitspreis und einem verbrauchsunabhängigen Grundpreis zu-
sammen. 
2.2. Die unter Ziffer 2.1. genannten Preise enthalten die Personal-, 
Material- und Sachkosten für die Netzbereitstellung und die Liefe-
rung. Die Kosten der Netzbereitstellung setzen sich aus den Netz-
nutzungsentgelten des jeweiligen Netzbetreibers zusammen. In den 
Kosten für die Lieferung sind die Kosten für die Beschaffung inklusi-
ve Regel- und Ausgleichsenergie sowie die Kosten für den Vertrieb 
und die Abrechnung enthalten. Zusätzlich werden die Kosten für den 
Messstellenbetrieb und die Verbrauchsmessung berechnet, sofern 
die Stadtwerke Norderstedt den Messstellenbetrieb durchführen. 
Soweit der Kunde den Messstellenbetrieb von einem Dritten durch-
führen lässt, stellen die Stadtwerke Norderstedt keine Kosten für 
den Messstellenbetrieb in Rechnung.
2.3. Zusätzlich enthält der Netto-Arbeitspreis die Stromsteuer (der-
zeit 2,05 Ct/kWh) sowie die Konzessionsabgabe, die EEG- und KWK-
Umlage, die sog. Offshore-Umlage, die Umlage nach § 19 StromNEV 
sowie die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV, jeweils in 
der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Höhe. Die Brut-
topreise enthalten zusätzlich die Umsatzsteuer in der jeweils gesetz-
lichen Höhe (derzeit 19 %).
2.4. Sollten der Erlass, der Wegfall oder die Änderung von Geset-
zen, Verordnungen oder behördliche Maßnahmen nach Vertrags-
abschluss die Wirkung haben, dass sich der Bezug, die Fortleitung, 
die Übertragung, die Verteilung oder die Abgabe von Strom für die 

Stadtwerke Norderstedt verteuert oder verbilligt, so erhöht oder ver-
billigt sich zum Ausgleich dieser  Kostensteigerungen oder -senkun-
gen der Grund- bzw. Arbeitspreis entsprechend ab dem Zeitpunkt, 
zu dem die Verteuerung oder Verbilligung in Kraft tritt bzw. für die 
Stadtwerke Norderstedt Wirkung entfaltet. Ziffer 2.5 Satz 2 sowie Zif-
fer 2.6 gelten in diesem Fall entsprechend. Satz 1 gilt entsprechend 
für eine Änderung der in Ziffer 2.3 genannten Preisbestandteile. 
2.5. In allen anderen als den von Ziffer 2.4 erfassten Fällen sind die 
Stadtwerke Norderstedt bei Kostensteigerungen berechtigt und 
bei Kostensenkungen verpflichtet, die vereinbarten Preise (Grund- 
bzw. Arbeitspreis) nach billigem Ermessen anzupassen, wenn dies 
aufgrund einer veränderten Kostensituation erforderlich wird, um 
das bei Vertragsschluss vereinbarte Verhältnis von Leistung und 
Gegenleistung (Äquivalenzinteresse) aufrecht zu erhalten. Bei der 
Preisermittlung sind die Stadtwerke Norderstedt verpflichtet, Kos-
tensteigerungen nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen 
zu berücksichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und 
Kostensenkungen vorzunehmen. Preisänderungen durch die Stadt-
werke Norderstedt erfolgen im Wege der einseitigen Leistungsbe-
stimmung nach § 315 BGB. Der Kunde kann dies nach § 315 Abs. 3 
BGB zivilgerichtlich überprüfen lassen. Preisanpassungen sind dabei 
so durchzuführen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kun-
den ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen wird als Kosten-
steigerungen. Die Stadtwerke Norderstedt nehmen mindestens ein-
mal im Kalenderjahr eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor 
und führen, soweit sie dazu berechtigt und verpflichtet sind, nach 
den Maßgaben der Ziffer 2.4 bzw. 2.5 eine Preisanpassung durch.
2.6. Änderungen der Preise nach Ziffer 2.5 werden jeweils zum Mo-
natsbeginn und erst nach brieflicher Mitteilung wirksam, die mindes-
tens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. 
Die Stadtwerke Norderstedt sind verpflichtet, zu den beabsichtigten 
Änderungen zeitgleich mit der brieflichen Mitteilung an den Kunden 
die Änderungen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Der Kun-
de ist berechtigt, den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Hierauf 
werden die Stadtwerke Norderstedt den Kunden in der brieflichen 
Mitteilung über die bevorstehende Änderung ausdrücklich hinwei-
sen. Die Kündigung bedarf der Textform. Die Stadtwerke Norder-
stedt sollen eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang 
in Textform bestätigen. Das Recht zur ordentlichen Kündigung bleibt 
unberührt. Änderungen der Preise werden gegenüber demjenigen 
Kunden nicht wirksam, der bei einer Kündigung des Vertrags mit den 
Stadtwerken Norderstedt die Einleitung eines Wechsels des Versor-
gers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Kündigung nachweist.
2.7. Abweichend von vorstehenden Ziffern 2.5 und 2.6 werden Ände-
rungen der Umsatzsteuer gemäß Umsatzsteuergesetz ohne Ankün-
digung und ohne außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an die 
Kundin/den Kunden weitergegeben.
2.8. Aktuelle Informationen über die geltenden Tarife der Stadtwerke 
Norderstedt sowie die in Ziffer 2.3 genannten Preisbestandteile sind 
auf der Homepage der Stadtwerke Norderstedt (www.stadtwerke-
norderstedt.de) zu finden.
2.9. Die vorstehenden Regelungen aus Ziffer 2.1 bis 2.8 sind abschlie-
ßend.

3. Abrechnung

3.1. Die Abrechnung erfolgt in der Regel einmal im Jahr. Der Kunde 
ist berechtigt, abweichend von Satz 1 eine monatliche, viertel- oder 
halbjährliche Abrechnung zu verlangen.
3.2. Der Kunde kann einmal jährlich eine unentgeltliche Abrechnung 
in Papierform verlangen.
3.3. Der Kunde kann die unentgeltliche Übermittlung der Abrech-
nungen und Abrechnungsinformationen durch elektronische Über-
mittlung verlangen.
3.4. Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kön-
nen die Stadtwerke Norderstedt für die nach der letzten Abrechnung 
verbrauchte Elektrizität Abschlagszahlungen verlangen. Diese ist an-
teilig für den Zeitraum der Abschlagszahlungen entsprechend dem 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN
FÜR STROMLIEFERUNGEN IN NIEDERSPANNUNG 

Für alle Verträge außer Grundversorgung und Aktionstarif
Stand 21.10.2024
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Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine 
solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszah-
lung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kundin-
nen und Kunden.
3.5. Ergibt sich aus der Abrechnung ein Guthaben für den Kunden, 
wird dieses von den Stadtwerken Norderstedt vollständig mit der 
nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Guthaben, die aus einer Ab-
schlussrechnung folgen oder deren Betrag höher als eine Abschlags-
zahlung sind, werden binnen zwei Wochen auf das Abrechnungskon-
to oder auf Wunsch des Kunden auf ein anderes Konto überwiesen.

4. Verschiedenes

4.1. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, gelten für 
die Lieferung der elektrischen Energie im Übrigen die Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haus-
haltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Nie-
derspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV 
- Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 50 vom 07.11.2006, 
Seite 2391) und die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke 
Norderstedt zur StromGVV, jeweils in ihrer geltenden Fassung. Die 
StromGVV sowie die Ergänzenden Bedingungen in ihrer derzeitigen 
Fassung stehen zum Download auf der Homepage der Stadtwerke 
Norderstedt (www.stadtwerke-norderstedt.de) zur Verfügung oder 
werden dem Kunden auf Wunsch zugesandt.
4.2. Sollten sich die diesem Vertrag zugrunde liegenden Regelwer-
ke, einschlägigen Rechtsvorschriften (z.B. das EnWG sowie die hierzu 
ergangenen einschlägigen Verordnungen), einschlägige Rechtspre-
chung und/oder behördliche Praxis (insbesondere Festlegungen der 
Bundesnetzagentur oder der zuständigen Regulierungsbehörde) 
nach Vertragsabschluss ändern, sind die Stadtwerke Norderstedt 
über Ziffer 2.4 und 2.5 hinaus berechtigt, den Vertrag und diese Ver-
trags-bedingungen zum Ersten eines Monats anzupassen, soweit 
die Anpassung dem Kunden zumutbar ist. Die Stadtwerke Norder-
stedt werden dem Kunden eine solche Anpassung sechs Wochen vor 
deren Inkrafttreten brieflich mitteilen. In diesem Fall ist der Kunde 
berechtigt, das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist zum 
Inkrafttreten der Änderungen zu kündigen. Die Kündigung bedarf 
der Textform. Macht der Kunde von dem Kündigungsrecht keinen 
Gebrauch, gilt die Anpassung als genehmigt. Auf sein Kündigungs-
recht sowie die vorgenannte Folge wird der Kunde in der Mitteilung 
hingewiesen.
4.3. Die Stadtwerke Norderstedt sind als Lieferant bei einer Unter-
brechung oder Unregelmäßigkeit in der Elektrizitätsversorgung von 
der Leistungspflicht befreit, soweit es sich um Folgen einer Störung 
des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt. An-
sprüche wegen solcher Versorgungsstörungen können gegen den 
Netzbetreiber geltend gemacht werden. Netzbetreiber sind die 
Stadtwerke Norderstedt (Heidbergstraße 101-111, 22846 Norder-
stedt, HRA 2643 NO). Bei Lieferung außerhalb Norderstedts teilen 
die Stadtwerke Norderstedt als Lieferant den jeweiligen Netzbetrei-
ber auf Anfrage mit.
4.4. In sonstigen Fällen ist die Haftung jedes Vertragspartners sowie 
seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen gegenüber demanderen 
Vertragspartner auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
Dies gilt nicht für die Verletzung von Körper, Leben und Gesundheit. 
Dies gilt ebenfalls nicht für die Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut und auch ver-
trauen darf. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
die auf einfacher Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich der Schaden 
aber auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden. Im Übrigen 
haften die Stadtwerke Norderstedt im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen für die Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Leis-
tungen, wozu auch ungenaue oder verspätete Abrechnungen zäh-
len.

5. Verbraucherschutz und außergerichtliche Streitbeilegung

5.1. Der Kunde kann sich mit Fragen zu Energielieferver-tragsverhält-
nissen wenden an: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahn Verbraucherservice Elektrizität und 
Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel.: 030 22480-500 (Mo.-Fr. 9:00-

15:00 Uhr) oder unter Tel. 01805 101000 (bundesweites Infotelefon – 
Entgelt entsprechend der Preisliste Ihres Telefonanbieters), Fax: 030 
22480323 oder E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de
5.2. Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
den Stadtwerken Norderstedt und dem Kunden über den Gegen-
stand dieses Vertrags kann sich der Kunde, soweit die Stadtwerke 
Norderstedt die zugrundeliegende Beschwerde des Kunden nicht in-
nerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang bei den Stadtwerken 
Norderstedt beantwortet oder der Beschwerde abgeholfen haben, 
an folgende Stelle wenden: Schlichtungsstelle Energie e.V., Fried-
richstr. 133, 10117 Berlin, Tel.: 030 2757240-0, Fax: 030 2757240-69, 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Internet: www.schlich-
tungsstelle-energie.de. Sollten Sie ein:e Verbraucher:in im Sinne des 
§ 13 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sein und einen Schlichtungsan-
trag unter den erforderlichen Voraussetzungen bei der Schlichtungs-
stelle Energie e.V. stellen, sind die Stadtwerke Norderstedt zur Teil-
nahme am Schlichtungsverfahren verpflichtet.

6. Rechtsnachfolge

Die Stadtwerke Norderstedt sind berechtigt, die Rechte und Pflich-
ten aus diesem Vertrag als Gesamtheit auf eine Rechtsnachfolger zu 
übertragen. Der Kunde ist in diesem Fall berechtigt, den Vertrag mit 
Wirkung ab dem Übertragungszeitpunkt zu kündigen, der dem Kun-
den vorab rechtzeitig schriftlich mitgeteilt wird.

7. Datenschutzhinweis

Nähere Informationen zum Datenschutz sind der „Anlage Daten-
schutz“ zu entnehmen.

8. Widerrufsbelehrung (gilt nur für Verbraucher:innen im Sinne 
des § 13 BGB), Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Wider-
rufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Er-
klärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular auf unserer Home-
page herunterladen oder eine andere eindeutige Erklärung verwen-
den und an uns übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit 
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich eine Bestätigung über 
den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der 
Widerruf ist zu richten an die Stadtwerke Norderstedt, Heidbergstra-
ße 101–111, 22846 Norderstedt.

Widerrufsfolgen 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spä-
testens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegan-
gen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit-
tel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder die 
Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem An-
teil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits er-
brachten Dienst-leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. Ende der Wider-
rufsbelehrung

9. Technische Voraussetzungen

9.1.Sofern der Kunde abweichend von 3.1. Satz 1 eine monatliche, 
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viertel- oder halbjährliche Abrechnung verlangt, setzt dies einen 
elektronischen Zähler, mindestens der Spezifikation intelligentes 
Messsystem (iMSys) und den Messstellenbetrieb durch die Stadt-
werke Norderstedt voraus. Diese technischen Voraussetzungen 
müssen mit vertretbarem Aufwand herzustellen sein. Weiterhin ist 
eine Kommunikationsanbindung an das Kommunikationsnetz der 
wilhelm.tel GmbH, Heidbergstraße 101–111, 22846 Norderstedt in 
der Liegenschaft notwendig, damit eine Verbindung zum iMSys her-
gestellt werden kann.
9.2. TuWatt+: Für die Inanspruchnahme dieses Tarifs ist ein auf die 
Kundin/den Kunden oder auf eine im Haushalt gemeldete Person 
zuge-lassenes Elektro-/Hybridauto Voraussetzung. Dies ist jährlich 
durch Vorzeigen des Fahrzeugscheins im ServiceCenter oder Zusen-
den einer Kopie nachzuweisen. Bei Wegfall dieser Voraussetzung, ist 
der Kunde verpflichtet, dies unverzüglich in Textform mitzu-teilen.
9.3. TuWatt+: Wird eine in 9.2. genannte Voraussetzung nicht er-
bracht oder entfällt diese dauerhaft, gelten anstelle der TuWatt+-
Preise die Preise des Tarifs TuWatt:
https://www.stadtwerke-norderstedt.de/privatkunden/strom/
tuwatt/

10. Mitwirkungspflichten

10.1. Der Kunde ist verpflichtet, die Stadtwerke Norderstedt oder 
deren Subunternehmer bei der Durchführung der Dienstleistungen 
auf dem Grundstück und im Gebäude des Kunden, die jeweils erfor-
derliche Unterstützung zukommen zu lassen und insbesondere den 
Zutritt zu gewähren.
10.2.  Falls der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht ausreichend 
nachkommt, hat er daraus entstehende Folgen, wie etwa Mehrauf-
wand und Verzögerungen zu tragen und alle den Stadtwerken Nor-
derstedt entstehenden Schäden zu ersetzen. Während dieser Zeit 
sind die Stadtwerke Norderstedt von den Verpflichtungen befreit, 
die sich aus diesem Vertrag ergeben.

11. Gerichtsstand (gilt nicht für Verbraucher:innen im Sinne des 
§ 13 BGB)

Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit nicht gesetzlich 
zwingend etwas anderes bestimmt ist, der Gerichtsstand Norder-
stedt vereinbart.

Anlage:
ANLAGE DATENSCHUTZ
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Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Text das generische Mas-
kulinum verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen be-
ziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Ge-
schlechter.

Informationen über die Erhebung und Verarbeitung von personen-
bezogenen Kundendaten durch die Stadtwerke Norderstedt (Stadt-
werke): 
1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung: Stadtwerke Norder-
stedt, Heidbergstraße 101-111, 22846 Norderstedt, info@stadtwer-
ke-norderstedt.de 
2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: Datenschutzbeauf-
tragter, Stadtwerke Norderstedt, Heidbergstraße 101-111, 22846 
Norderstedt, dsb@stadtwerke-norderstedt.de 
3. Zuständige Aufsichtsbehörde: Unabhängiges Landeszentrum für 
Datenschutz Schleswig-Holstein, Holstenstraße 98, 24103 Kiel.
4. Die Stadtwerke werden personenbezogene Daten (d.h. insbeson-
dere Stamm-, Vertrags-, Verbrauchs- und Abrechnungsdaten) nach 
Maßgabe der einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen – 
insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in ihrer jeweils aktuellen 
Fassung – erheben und verarbeiten.
5. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Angaben, die er im 
Auftragsformular der Stadtwerke macht (insbesondere Name und 
Anschrift), in dem für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung 
oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlichen Umfang im 
automatisierten Verfahren erhoben, verarbeitet oder genutzt wer-
den. Pflichtangaben und freiwillige Angaben sind entsprechend im 
Formular gekennzeichnet.
6. Im Rahmen gesetzlich geregelter Zwecke benötigen die Stadtwer-
ke die Kundendaten zur Ausübung vertraglich geregelter Produkte 
und Dienstleistungen. Jegliche Verwendung von Daten, die darüber 
hinausgeht, bedarf mit Ausnahme der Bestimmung in vorangehen-
dem Absatz 5 des Einverständnisses des Kunden. Zu den erhobe-
nen Kategorien personenbezogener Daten gehören insbesondere 
folgende Daten:
6.1. Stamm- und Vertragsdaten: 
Als Stamm- und Vertragsdaten bezeichnen die Stadtwerke alle Da-
ten eines Kunden, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, 
Änderung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses über die 
Vertragsleistungen erhoben werden. Hierzu gehören bspw. Name, 
Anschlussadresse, Rechnungsanschrift, Telefon- und Faxnummer(n), 
das gebuchte Produkt, Vertragsbeginn, Bankverbindung zwecks Ab-
rechnung im Lastschriftverfahren, E-Mail-Adresse, Zahlungseingän-
ge und -rückstände, Mahnungen, Vollmachten, Kontaktdaten von 
vertretungsberechtigten Personen, durchgeführte bzw. aufgehobe-
ne Anschlusssperren, eingereichte Beanstandungen etc. Die Ver-
arbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) EU-DSGVO.
Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Stadtwerke Daten, die 
im Rahmen einer bestehenden Kundenbeziehung rechtmäßig erho-
ben wurden, zum Zwecke der postalischen Direktwerbung für eigene 
Angebote verwenden dürfen, wenn der Kunde einer solchen Verwen-
dung nicht widersprochen hat. Die Stadtwerke weisen den Kunden 
bei der Erhebung oder der erstmaligen Speicherung der Daten und 
bei jeder Versendung einer Werbenachricht an seine Adresse deut-
lich sichtbar und gut lesbar darauf hin, dass er der Versendung wei-
terer Nachrichten jederzeit in Textform gegenüber den Stadtwerken 
widersprechen kann. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 
6 Abs. 1 lit. f) EU-DSGVO.
Wenn kein Vertragsverhältnis bei den Stadtwerken geführt wird und 
der Kunde sich für Dienste oder Services registriert, werden diese 
Daten ausschließlich für die jeweils bei der Registrierung angegebe-
nen Zwecke genutzt. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 
6 Abs. 1 lit. a) und b) EU-DSGVO.
Die Erhebung von Telefonrufnummer und E-Mail-Adresse erfolgt 
freiwillig und dient ausschließlich dem Zweck der Kontaktaufnahme 
durch die Stadtwerke zur Klärung von Fragen im Rahmen des Ver-

tragsverhältnisses. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 
Abs. 1 lit. a) und b) EU-DSGVO.
6.2. Verbrauchs- und Abrechnungsdaten
Die Stadtwerke erheben und verarbeiten die im Rahmen des je-
weiligen Vertragsverhältnisses anfallenden Verbrauchsdaten (ins-
besondere Zählerstandsdaten, Messwerte, Verbrauchswerte). Die 
Verwendung der Verbrauchs-daten dient im Wesentlichen Abrech-
nungszwecken. Zu Abrechnungszwecken erfolgt eine Weiterverar-
beitung der Daten zur Rechnungserstellung und -versendung sowie 
Einziehung der Forderung. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage 
des Art. 6 Abs. 1 lit. b) EU-DSGVO.
6.3.Sonstige Verpflichtungen zur Verarbeitung und Speicherung: 
Darüber hinaus müssen Daten im Rahmen gesetzlicher steuerrecht-
licher und handelsrechtlicher Speicherverpflichtungen teilweise in 
der Verarbeitung eingeschränkt und archiviert werden. Die Verarbei-
tung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. c) EU-DSGVO.
6.4. Soweit erforderlich, verarbeiten die Stadtwerke Daten über die 
eigentliche Erfüllung des Vertrags hinaus zur Wahrung berechtigter 
eigener Interessen oder der Interessen Dritter. 
Beispiele: Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsana-
lyse und direkter Kundenansprache; Werbung oder Markt- und Mei-
nungsforschung, soweit der Kunde der Nutzung seiner Daten nicht 
widersprochen hat; Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und 
Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten; Gewährleistung der IT-Si-
cherheit und des IT-Betriebs der Stadtwerke; Maßnahmen zur Ge-
schäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und 
Produkten. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 
lit. f) EU-DSGVO.
7. Widerspruchsrecht: Sofern die Stadtwerke eine Verarbeitung von 
Daten zur Wahrung berechtigter Interessen vornehmen, hat die 
Kundin/der Kunde aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Si-
tuation ergeben, jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeitung Wi-
derspruch einzulegen. Das umfasst insbesondere auch das Recht, 
Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken einzulegen. 
Der Widerspruch gilt mit Wirkung für die Zukunft. Rechtsgrundlage 
ist Art. 21 EU-DSGVO.
8. Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung: Einige Daten-
verarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwil-
ligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jeder-
zeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
9. Empfänger: Innerhalb der Stadtwerke erhalten diejenigen Stellen, 
Abteilungen und Mitarbeiter die personenbezogenen Daten, die die-
se zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten und der 
oben genannten Zwecke benötigen. Auch von den Stadtwerken ein-
gesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 EU-DSGVO) können zu diesen 
Zwecken Daten erhalten. Dies sind insbesondere Unternehmen in 
den Kategorien IT-Dienstleistungen, technische Dienstleistungen, 
Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Inkasso, Bera-
tung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing. Darüber hinaus 
kann eine Datenweitergabe an externe Personen (z. B. Rechtsbei-
stände) erfolgen, wenn dies zur Durchsetzung rechtlicher Interessen 
erforderlich ist.
Eine Datenweitergabe an weitere Empfänger:innen außerhalb der 
Stadtwerke erfolgt nur, wenn gesetzliche Bestimmungen dies ge-
bieten oder der Kunde eingewilligt hat. Unter diesen Voraussetzun-
gen können Empfänger personenbezogener Daten insb. öffentliche 
Stellen und Institutionen (Aufsichtsbehörden, Finanzbehörden, So-
zialversicherungsträger) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder be-
hördlichen Verpflichtung sein oder diejenigen Empfänger, die die 
Stadtwerke im Rahmen der Erteilung der Einwilligung zur Daten-
übermittlung angegeben haben.
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten oder an internationale Orga-
nisationen ist seitens der Stadtwerke nicht beabsichtigt.
10. Kundenrechte/Rechte betroffener Personen:
- Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 EU-DSGVO, ob und welche perso-
nenbezogenen Daten verarbeitet werden.

ANLAGE DATENSCHUTZ
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- Recht auf Berichtigung bzw. Vervollständigung gemäß Art. 16 EU-
DSGVO für den Fall, dass unrichtige bzw. unvollständige personen-
bezogene Daten verarbeitet werden.
- Recht auf Löschung gemäß Art. 17 EU-DSGVO, sofern die Stadtwer-
ke verpflichtet sind, personenbezogene Daten zu löschen.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 EU-DSGVO.
Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 EU-DSGVO zum Zwe-
cke der Datenübertragung an einen anderen Verantwortlichen.
-Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 EU-DSGVO für personenbezoge-
ne Daten, die gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder f) EU-DSGVO erhoben 
wurden.
Sofern der Kunde von seinen Rechten Gebrauch machen möchte, 
richtet er sein Anliegen per E-Mail an die dsb@stadtwerke-norder-
stedt.de oder per Briefpost an die in Punkt 2. genannte Anschrift. 
Daneben hat der Kunde gemäß Art. 77 Abs. 1 EU-DSGVO ein Recht 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Weitere Informationen 
erhält der Kunde bei der jeweils für ihn örtlich zuständigen Aufsichts-
behörde.
Die Stadtwerke werden Berichtigungen gemäß Art. 16 EU-DSGVO, 
Löschungen gemäß Art. 17 Abs. 1 EU-DSGVO oder Verarbeitungsein-
schränkungen gemäß Art. 18 EU-DSGVO den Empfänger, denen die 
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, mitteilen und dem 
Kunden diese Empfänger mitteilen, sofern er dies verlangt.
11. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch die Stadt-
werke sind abrufbar auf der Webseite www.stadtwerke-norderstedt.
de unter dem Menüpunkt „Datenschutzhinweise“ und werden dem 
Kunden auf dessen Anforderung hin in Papierform zugesendet bzw. 
übergeben.
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MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR
(Wenn Sie den geschlossenen Vertrag widerrufen wollen, senden Sie einfach dieses Formular ausgefüllt per Post, Fax oder E-Mail zurück.)

An die 
Stadtwerke Norderstedt
Heidbergstraße 101-111
22846 Norderstedt 

Telefax: +4940 52104-117
E-Mail: servicecenter@stadtwerke-norderstedt.de

W I D E R R U F

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 

über die Abrechnung nach folgendem Tarif:

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Bestellt am / Erhalten am (*):

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Name Verbraucher:

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Anschrift Verbraucher:

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ ____________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Verbraucher

(*) Unzutreffendes bitte streichen

Stand: 2025-08
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